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  Begründung / Kommentar 

Muster-Feuerungsverordnung Muster-Feuerungsverordnung Muster-Feuerungsverordnung 

(MFeuV) (MFeuV) (MFeuV) 

Stand: September 2007 

zuletzt geändert durch Beschluss 
der Fachkommission Bauaufsicht 

am 28.01.2016 und 27.09.20173 

Stand: September 2007 

Änderungsentwurf zur Regelung 
von Wasserstoffanlagen 

Änderungsstand:  

März 2023 (Red.st. Juni 2023) 

Auf Grund von § 85 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 sowie Abs. 5 MBO wird ver-
ordnet: 

Auf Grund von § 85 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 sowie Abs. 5 MBO wird ver-
ordnet: 

 

Inhaltsübersicht   

§ 1 Einschränkung des Anwen-
dungsbereichs 

unverändert  

§ 2 Begriffe unverändert  

§ 3 Verbrennungsluftversor-
gung von Feuerstätten 

unverändert  

§ 4 Aufstellung von Feuerstät-
ten, Gasleitungsanlagen 

unverändert  

§ 5 Aufstellräume für Feuer-
stätten 

unverändert  

§ 6 Heizräume unverändert  

§ 7 Abgasanlagen unverändert  

§ 8 Abstände von Abgasanla-
gen zu brennbaren Bautei-
len 

unverändert  

§ 9 Abführung von Abgasen unverändert  

§ 10 Wärmepumpen, Blockheiz-
kraftwerke und ortsfeste 
Verbrennungsmotoren 

unverändert  

 § 11 Wasserstoffanlagen und 
Brennstoffzellenheizgeräte 

Ergänzung 

§ 11 Brennstofflagerung in 
Brennstofflagerräumen 

§ 12 Brennstofflagerung in 
Brennstofflagerräumen 

Redaktionelle Änderung 
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§ 12 Brennstofflagerung außer-
halb von Brennstofflager-
räumen 

§ 13 Brennstofflagerung außer-
halb von Brennstofflagerräumen 

Redaktionelle Änderung 

 § 14 Wasserstoffspeicherung Ergänzung 

§ 13 Flüssiggasanlagen und 
Dampfkesselanlagen 

§ 15 Flüssiggasanlagen und 
Dampfkesselanlagen, Anwendung 
von Vorschriften über überwa-
chungsbedürftige Anlagen 

Redaktionelle Anpassung 

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttre-
ten 

§ 16 Inkrafttreten, Außerkraft-
treten 

Redaktionelle Änderung 

§ 1 § 1 

 

Einschränkung des Anwendungs-
bereichs 

Anwendungsbereich  

Für Feuerstätten, Wärmepumpen 
und Blockheizkraftwerke gilt die Ver-
ordnung nur, soweit diese Anlagen 
der Beheizung von Räumen oder der 
Warmwasserversorgung dienen 
oder Gas-Haushalts-Kochgeräte 
sind. Die Verordnung gilt nicht für 
Brennstoffzellen und ihre Anlagen 
zur Abführung der Prozessgase. 

(1) 1Diese Verordnung gilt für das 
Aufstellen und Betreiben von 

1. Feuerstätten,  

2. Wärmepumpen,  

3. Blockheizkraftwerken,  

4. ortsfesten Verbrennungs-
motoren,  

5. Wasserstoff-Elektrolyseu-
ren, 

6. Brennstoffzellen, 

7. Dampfkesselanlagen, 

8. Anlagen zur Abführung der 
Prozessgase von Anlagen 
nach Nr. 1 bis 7 und 

9. Anlagen zur Lagerung von 
Brennstoffen. 

2Für Feuerstätten, Wärmepumpen 
und Blockheizkraftwerke gilt die 
Verordnung nur, soweit diese An-
lagen der Beheizung von Räumen 
oder der Warmwasserversorgung 
dienen oder Gas-Haushalts-
Kochgeräte sind. 

Die Erweiterung des Anwen-
dungsbereiches dieser Verord-
nung um Wasserstoff-Elektroly-
seure und Brennstoffzellen trägt 
der zunehmenden Verwendung 
von Wasserstofftechnologien in 
der technischen Gebäudeaus-
rüstung Rechnung.  

Die Speicherung von Wasser-
stoff zur Verwendung in Anlagen 
der technischen Gebäudeaus-
rüstung ist von dem Sammelbe-
griff der „Brennstofflagerung“ 
umfasst und wird daher nicht 
ausdrücklich aufgeführt.  
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§ 2 § 2  
Begriffe Begriffe  

(1) Als Nennleistung gilt unverändert  

1. die auf dem Typenschild der 
Feuerstätte angegebene 
höchste Leistung, bei Block-
heizkraftwerken die Gesamt-
leistung, 

unverändert  

2. die in den Grenzen des auf 
dem Typenschild angegebe-
nen Leistungsbereiches fest-
eingestellte und auf einem Zu-
satzschild angegebene 
höchste nutzbare Leistung der 
Feuerstätte oder 

unverändert  

3. bei Feuerstätten ohne Typen-
schild die aus dem Brenn-
stoffdurchsatz mit einem Wir-
kungsgrad von 80 % ermittelte 
Leistung. 

unverändert  

(2) Raumluftunabhängig sind Feu-
erstätten, denen die Verbrennungs-
luft über Leitungen oder Schächte 
nur direkt vom Freien zugeführt wird 
und bei denen kein Abgas in gefahr-
drohender Menge in den Aufstell-
raum austreten kann. Andere Feuer-
stätten sind raumluftabhängig. 

unverändert  
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 (3) 1Wasserstoffanlagen bestehen 
aus Wasserstoffelektrolyseuren 
und Brennstoffzellen; zum Be-
trieb sind sie über Rohrleitungen 
mit Anlagen zur Wasserstoffspei-
cherung verbunden. 
2Wasserstoffelektrolyseure sind 
elektrochemische Wandler, die 
Wasser in Wasserstoff und Sau-
erstoff umwandeln. 
3Brennstoffzellen im Sinne dieser 
Verordnung sind elektrochemi-
sche Wandler, die Wasserstoff in 
elektrischen Gleichstrom, Wärme 
und Wasser umwandeln.  

 

Abs. 3 dient der erforderlichen 
Begriffsdefinition der Wasser-
stoffanlagen, Wasserstoffelekt-
rolyseure und Brennstoffzellen i. 
S. dieser Verordnung.  

 

 (4) Brennstoffzellen-Heizgeräte 
sind Anlagenkombinationen aus 
Brennstoffzellenmodulen und 
Feuerstätten für gasförmige 
Brennstoffe. 

Die Kombination aus Brennstoff-
zelle und Feuerstätte stellt einen 
Sonderfall dar, der nicht unter 
die Begriffsdefinition der Was-
serstoffanlagen nach Abs. 3 fällt.  

Bei Brennstoffzellen-Heizgerä-
ten ist die Summe aus der Leis-
tung der Brennstoffzelle und der 
Leistung des Heizgerätes maß-
gebend.  

§ 3 § 3  
Verbrennungsluftversorgung von 

Feuerstätten 
Verbrennungsluftversorgung von 

Feuerstätten  

(1) Für raumluftabhängige Feuer-
stätten ist eine ausreichende Ver-
brennungsluftversorgung aus dem 
Freien erforderlich.  

unverändert  
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(2) Für raumluftabhängige 
Feuerstätten mit einer Nennleistung 
von insgesamt nicht mehr als 50 kW 
reicht die Verbrennungsluftversor-
gung aus, wenn jeder Aufstellraum 
eine ins Freie führende Öffnung mit 
einem lichten Querschnitt von min-
destens 150 cm2 oder zwei Öffnun-
gen von je mindestens 75 cm2 oder 
Leitungen ins Freie mit strömungs-
technisch äquivalenten Querschnit-
ten hat. 

unverändert  

(3) 1Für raumluftabhängige Feuer-
stätten mit einer Nennleistung von 
insgesamt mehr als 50 kW reicht die 
Verbrennungsluftversorgung aus, 
wenn jeder Aufstellraum eine ins 
Freie führende Öffnung oder Leitung 
hat. 2Der Querschnitt der Öffnung 
muss mindestens 150 cm² und für je-
des über 50 kW hinausgehende Kilo-
watt 2 cm² mehr betragen. 3Leitun-
gen müssen strömungstechnisch 
äquivalent bemessen sein. 4Der er-
forderliche Querschnitt darf auf 
höchstens zwei Öffnungen oder Lei-
tungen aufgeteilt sein. 

unverändert  

(4) 1Verbrennungsluftöffnungen 
und -leitungen dürfen nicht ver-
schlossen oder zugestellt werden, 
sofern nicht durch besondere Sicher-
heitseinrichtungen gewährleistet ist, 
dass die Feuerstätten nur bei geöff-
netem Verschluss betrieben werden 
können. 2Der erforderliche Quer-
schnitt darf durch den Verschluss 
oder durch Gitter nicht verengt wer-
den. 

unverändert  

(5) 1Abweichend von den Absät-
zen 2 und 3 kann für raumluftabhän-
gige Feuerstätten eine ausreichende 
Verbrennungsluftversorgung auf an-
dere Weise nachgewiesen werden; 
das ist der Fall, wenn ein Volumen-
strom von 1,6 m3/h pro kW verfügbar 
ist. 

unverändert  
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(6) 1Der Absatz 2 gilt nicht für Gas-
Haushalts-Kochgeräte. 2Die Absätze 
2 und 3 gelten nicht für offene Ka-
mine. 

unverändert  

§ 4 

unverändert 

 
Aufstellung von Feuerstätten, 

Gasleitungsanlagen unverändert  

(1) Feuerstätten dürfen nicht auf-
gestellt werden 

unverändert  

1. in notwendigen Treppenräu-
men, in Räumen zwischen not-
wendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie und in 
notwendigen Fluren,  

unverändert  

2. in Garagen, ausgenommen 
raumluftunabhängige Feuer-
stätten, deren Oberflächentem-
peratur bei Nennleistung nicht 
mehr als 300°C beträgt. 

unverändert  

(2) 1Die Betriebssicherheit von 
raumluftabhängigen Feuerstätten 
darf durch den Betrieb von Raumluft 
absaugenden Anlagen wie Lüftungs- 
oder Warmluftheizungsanlagen, 
Dunstabzugshauben, Abluft-Wä-
schetrockner nicht beeinträchtigt 
werden. 2Dies gilt als erfüllt, wenn 

unverändert  

1. ein gleichzeitiger Betrieb der 
Feuerstätten und der Luft ab-
saugenden Anlagen durch Si-
cherheitseinrichtungen verhin-
dert wird, 

unverändert  

2. die Abgasabführung durch be-
sondere Sicherheitseinrichtun-
gen überwacht wird, 

unverändert  

3. die Abgase der Feuerstätten 
über die Luft absaugenden An-
lagen abgeführt werden oder 

unverändert  
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4. anlagentechnisch sicherge-
stellt ist, dass während des Be-
triebes der Feuerstätten kein 
gefährlicher Unterdruck entste-
hen kann. 

unverändert  

(3) 1Feuerstätten für gasförmige 
Brennstoffe ohne Flammenüberwa-
chung dürfen nur in Räumen aufge-
stellt werden, wenn durch mechani-
sche Lüftungsanlagen während des 
Betriebes der Feuerstätten stündlich 
mindestens ein fünffacher Luftwech-
sel sichergestellt ist. 2Für Gas-Haus-
halts-Kochgeräte genügt ein Außen-
luftvolumenstrom von 100 m³/h. 

unverändert  

(4) Feuerstätten für gasförmige 
Brennstoffe mit Strömungssicherung 
dürfen unbeschadet des § 3 in Räu-
men aufgestellt werden, 

unverändert  

1. mit einem Rauminhalt von min-
destens 1 m³ je kW Nennleis-
tung dieser Feuerstätten, so-
weit sie gleichzeitig betrieben 
werden können, 

unverändert  

2. in denen durch unten und oben 
angeordnete Öffnungen mit ei-
nem Mindestquerschnitt von je-
weils 75 cm2 ins Freie eine 
Durchlüftung sichergestellt ist 
oder 

unverändert  

3. in denen durch andere Maß-
nahmen wie beispielsweise un-
ten und oben in derselben 
Wand angeordnete Öffnungen 
mit einem Mindestquerschnitt 
von jeweils 150 cm2 zu unmit-
telbaren Nachbarräumen ein 
zusammenhängender Raumin-
halt der Größe nach Nr. 1 ein-
gehalten wird. 

unverändert  
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(5) 1Gasleitungsanlagen in Räu-
men müssen so beschaffen, ange-
ordnet oder mit Vorrichtungen aus-
gerüstet sein, dass bei einer äuße-
ren thermischen Beanspruchung von 
bis zu 650°C über einen Zeitraum 
von 30 Minuten keine gefährlichen 
Gas-Luft-Gemische entstehen kön-
nen. 2Alle Gasentnahmestellen müs-
sen mit einer Vorrichtung ausgerüs-
tet sein, die im Brandfall die Brenn-
stoffzufuhr selbsttätig absperrt. 
3Satz 2 gilt nicht, wenn Gasleitungs-
anlagen durch Ausrüstung mit ande-
ren selbsttätigen Vorrichtungen die 
Anforderungen nach Satz 1 erfüllen. 

unverändert Die bestehenden Anforderun-
gen gelten auch für Wasserstof-
fleitungen. Einer inhaltlichen An-
passung von Absatz 5 bedarf es 
daher nicht. 

(6) Feuerstätten für Flüssiggas 
(Propan, Butan und deren Gemi-
sche) dürfen in Räumen, deren Fuß-
boden an jeder Stelle mehr als 1 m 
unter der Geländeoberfläche liegt, 
nur aufgestellt werden, wenn 

unverändert  

1. die Feuerstätten eine Flamme-
nüberwachung haben und 

unverändert  

2. sichergestellt ist, dass auch bei 
abgeschalteter Feuerungsein-
richtung Flüssiggas aus den im 
Aufstellraum befindlichen 
Brennstoffleitungen in gefahr-
drohender Menge nicht austre-
ten kann oder über eine me-
chanische Lüftungsanlage si-
cher abgeführt wird. 

unverändert  

(7) 1Feuerstätten müssen von 
Bauteilen aus brennbaren Baustof-
fen so weit entfernt oder so abge-
schirmt sein, dass an diesen bei 
Nennleistung der Feuerstätten keine 
höheren Temperaturen als 85°C auf-
treten können. 2Dies gilt als erfüllt, 
wenn mindestens die vom Hersteller 
angegebenen Abstandsmaße einge-
halten werden oder, wenn diese An-
gaben fehlen, ein Mindestabstand 
von 40 cm eingehalten wird. 

unverändert  
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(8) 1Vor den Feuerungsöffnungen 
von Feuerstätten für feste Brenn-
stoffe sind Fußböden aus brennba-
ren Baustoffen durch einen Belag 
aus nichtbrennbaren Baustoffen zu 
schützen. 2Der Belag muss sich 
nach vorn auf mindestens 50 cm und 
seitlich auf mindestens 30 cm über 
die Feuerungsöffnung hinaus erstre-
cken. 

unverändert  

(9) 1Bauteile aus brennbaren Bau-
stoffen müssen von den Feuerrau-
möffnungen offener Kamine nach 
oben und nach den Seiten einen Ab-
stand von mindestens 80 cm haben. 
2Bei Anordnung eines beiderseits 
belüfteten Strahlungsschutzes ge-
nügt ein Abstand von 40 cm. 

unverändert  

§ 5 § 5  
Aufstellräume für Feuerstätten Aufstellräume für Feuerstätten  

(1) 1In einem Raum dürfen Feuer-
stätten mit einer Nennleistung von 
insgesamt mehr als 100 kW, die 
gleichzeitig betrieben werden sollen, 
nur aufgestellt werden, wenn dieser 
Raum 

unverändert  

1. nicht anderweitig genutzt wird, 
ausgenommen zur Aufstellung 
von Wärmepumpen, Blockheiz-
kraftwerken und ortsfesten Ver-
brennungsmotoren sowie für 
zugehörige Installationen und 
zur Lagerung von Brennstof-
fen, 

unverändert  

2. gegenüber anderen Räumen 
keine Öffnungen, ausgenom-
men Öffnungen für Türen, hat, 

unverändert  

3. dicht- und selbstschließende 
Türen hat und 

unverändert  

4. gelüftet werden kann. unverändert  
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2In einem Raum nach Satz 1 dürfen 
Feuerstätten für feste Brennstoffe je-
doch nur aufgestellt werden, wenn 
deren Nennleistung insgesamt nicht 
mehr als 50 kW beträgt. 

unverändert  

(2) 1Feuerstätten für gasförmige 
Brennstoffe mit einer Nennleistung 
von mehr als 100 kW, die mit Über-
druck betrieben werden und deren 
Abgase mit Überdruck abgeführt 
werden, müssen innerhalb von Ge-
bäuden in Räumen aufgestellt wer-
den, die zwei unmittelbar ins Freie 
führende, unten und oben angeord-
nete, Öffnungen mit einem Mindest-
querschnitt von je 150 cm2 aufwei-
sen zuzüglich 1 cm2 für jedes über 
100 kW hinausgehende kW. 2Dies 
gilt nicht, wenn diese Feuerstätten 
der Bauart nach so beschaffen sind, 
dass Abgase in gefahrdrohender 
Menge nicht austreten können. 

unverändert  

(3) 1Brenner und Brennstoffförder-
einrichtungen der Feuerstätten für 
flüssige und gasförmige Brennstoffe 
mit einer Gesamtnennleistung von 
mehr als 100 kW müssen durch ei-
nen außerhalb des Aufstellraumes 
angeordneten Schalter (Notschalter) 
jederzeit abgeschaltet werden kön-
nen. 2Neben dem Notschalter muss 
ein Schild mit der Aufschrift "NOT-
SCHALTER-FEUERUNG" vorhan-
den sein. 

unverändert  

(4) Wird in dem Aufstellraum nach 
Absatz 1 Heizöl gelagert oder ist der 
Raum für die Heizöllagerung nur von 
diesem Aufstellraum zugänglich, 
muss die Heizölzufuhr von der Stelle 
des Notschalters nach Absatz 3 aus 
durch eine entsprechend gekenn-
zeichnete Absperreinrichtung unter-
brochen werden können. 

unverändert  
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(5) Abweichend von Absatz 1 dür-
fen die Feuerstätten auch in anderen 
Räumen aufgestellt werden, wenn 
die Nutzung dieser Räume dies er-
fordert und die Feuerstätten sicher 
betrieben werden können. 

unverändert  

§ 6 § 6  
Heizräume Heizräume  

(1) 1Feuerstätten für feste Brenn-
stoffe mit einer Nennleistung von ins-
gesamt mehr als 50 kW, die gleich-
zeitig betrieben werden sollen, dür-
fen nur in besonderen Räumen 
(Heizräumen) aufgestellt werden. 
2§ 5 Abs. 4 und Abs. 5 gilt entspre-
chend. 3Die Heizräume dürfen 

unverändert  

1. nicht anderweitig genutzt wer-
den, ausgenommen zur Auf-
stellung von Feuerstätten für 
flüssige und gasförmige Brenn-
stoffe, Wärmepumpen, Block-
heizkraftwerke, ortsfesten Ver-
brennungsmotoren und für zu-
gehörige Installationen sowie 
zur Lagerung von Brennstoffen 
und 

unverändert  

2. mit Aufenthaltsräumen, ausge-
nommen solchen für das Be-
triebspersonal, sowie mit not-
wendigen Treppenräumen, 
Räumen zwischen notwendi-
gen Treppenräumen und dem 
Ausgang ins Freie, Sicherheits-
schleusen und Vorräumen von 
Feuerwehraufzügen nicht in 
unmittelbarer Verbindung ste-
hen. 

unverändert  

4Wenn in Heizräumen Feuerstätten 
für flüssige und gasförmige Brenn-
stoffe aufgestellt werden, gilt § 5 
Abs. 3 entsprechend. 

unverändert  

(2) Heizräume müssen unverändert  
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1. mindestens einen Rauminhalt 
von 8 m3 und eine lichte Höhe 
von 2 m, 

unverändert  

2. einen Ausgang, der ins Freie 
oder einen Flur führt, der die 
Anforderungen an notwendige 
Flure erfüllt, und 

unverändert  

3. Türen, die in Fluchtrichtung 
aufschlagen 

unverändert  

haben. unverändert  

(3) 1Wände, ausgenommen nicht-
tragende Außenwände, und Stützen 
von Heizräumen sowie Decken über 
und unter ihnen müssen feuerbe-
ständig sein. 2Öffnungen in Decken 
und Wänden müssen, soweit sie 
nicht unmittelbar ins Freie führen, 
mindestens feuerhemmende und 
selbstschließende Abschlüsse ha-
ben. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Trennwände zwischen Heizräu-
men und den zum Betrieb der Feuer-
stätten gehörenden Räumen, wenn 
diese Räume die Anforderungen der 
Sätze 1 und 2 erfüllen. 

unverändert  

(4) 1Heizräume müssen zur Raum-
lüftung jeweils eine obere und eine 
untere Öffnung ins Freie mit einem 
Querschnitt von mindestens je 
150 cm2 oder Leitungen ins Freie mit 
strömungstechnisch äquivalenten 
Querschnitten haben. 2§ 3 Abs. 4 gilt 
sinngemäß. 3Der Querschnitt einer 
Öffnung oder Leitung darf auf die 
Verbrennungsluftversorgung nach 
§ 3 Abs. 3 angerechnet werden. 

unverändert  
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(5) 1Lüftungsleitungen für Heiz-
räume müssen eine Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Mi-
nuten haben, soweit sie durch an-
dere Räume führen, ausgenommen 
angrenzende, zum Betrieb der Feu-
erstätten gehörende Räume, die die 
Anforderungen nach Absatz 3 Satz 1 
und 2 erfüllen. 2Die Lüftungsleitun-
gen dürfen mit anderen Lüftungsan-
lagen nicht verbunden sein und nicht 
der Lüftung anderer Räume dienen. 

unverändert  

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüf-
tung anderer Räume dienen, müs-
sen, soweit sie durch Heizräume füh-
ren, eine Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 90 Minuten oder 
selbsttätige Absperrvorrichtungen 
mit einer Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 90 Minuten haben 
und ohne Öffnungen sein. 

unverändert  

§ 7 § 7  
Abgasanlagen Abgasanlagen  

(1) Abgasanlagen müssen nach 
lichtem Querschnitt und Höhe, so-
weit erforderlich auch nach Wärme-
durchlasswiderstand und Beschaf-
fenheit der inneren Oberfläche, so 
bemessen sein, dass die Abgase bei 
allen bestimmungsgemäßen Be-
triebszuständen ins Freie abgeführt 
werden und gegenüber Räumen 
kein gefährlicher Überdruck auftre-
ten kann. 

unverändert  

(2) 1Die Abgase von Feuerstätten 
für feste Brennstoffe müssen in 
Schornsteine, die Abgase von Feu-
erstätten für flüssige oder gasför-
mige Brennstoffe dürfen auch in Ab-
gasleitungen eingeleitet werden. 
2§ 41 Abs. 4 MBO bleibt unberührt 

unverändert  
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(3) 1Abweichend von Absatz 2 
Satz 1 sind Feuerstätten für gasför-
mige Brennstoffe ohne Abgasanlage 
zulässig, wenn durch einen sicheren 
Luftwechsel im Aufstellraum gewähr-
leistet ist, dass Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entste-
hen. 2Dies gilt insbesondere als er-
füllt wenn 

unverändert  

1. durch maschinelle Lüftungsan-
lagen während des Betriebs 
der Feuerstätten ein Luftvolu-
menstrom von mindestens 
30 m³/h je kW Nennleistung 
aus dem Aufstellraum ins Freie 
abgeführt wird oder 

unverändert  

2. besondere Sicherheitseinrich-
tungen verhindern, dass die 
Kohlenmonoxid-Konzentration 
in den Aufstellräumen einen 
Wert von 30 ppm überschreitet; 

unverändert  

3. bei Gas-Haushalts-Kochgerä-
ten, soweit sie gleichzeitig be-
trieben werden können, mit ei-
ner Nennleistung von nicht 
mehr als 11 kW der Aufstell-
raum einen Rauminhalt von 
mehr als 15 m3 aufweist und 
mindestens eine Tür ins Freie 
oder ein Fenster hat, das geöff-
net werden kann. 

unverändert  

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen 
an einen gemeinsamen Schornstein, 
an eine gemeinsame Abgasleitung 
oder an ein gemeinsames Verbin-
dungsstück nur angeschlossen wer-
den, wenn 

unverändert  

1. durch die Bemessung nach Ab-
satz 1 und die Beschaffenheit 
der Abgasanlage die Ableitung 
der Abgase für jeden Betriebs-
zustand sichergestellt ist, 

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

2. eine Übertragung von Abgasen 
zwischen den Aufstellräumen 
und ein Austritt von Abgasen 
über andere Feuerstätten aus-
geschlossen sind, 

unverändert  

3. die gemeinsame Abgasleitung 
aus nichtbrennbaren Baustof-
fen besteht oder eine Brand-
übertragung zwischen den Ge-
schossen durch selbsttätige 
Absperrvorrichtungen oder an-
dere Maßnahmen verhindert 
wird und 

unverändert  

4. die Anforderungen des § 4 
Abs. 2 für alle angeschlosse-
nen Feuerstätten gemeinsam 
erfüllt sind. 

unverändert  

(5) 1In Gebäuden muss jede Ab-
gasleitung, die Geschosse über-
brückt, in einem eigenen Schacht 
angeordnet sein. 2Dies gilt nicht  

(5) 1In Gebäuden muss jede Ab-
gasleitung, die Geschosse, Dach-
räume oder Hohlräume zwischen 
Geschossen überbrückt, in einem 
eigenen Schacht angeordnet sein. 
2Dies gilt nicht  

Auch in Hohlräumen und Dach-
geschossen, die nicht der Defini-
tion eines Geschosses nach § 2 
Abs. 6 Satz 2 MBO entspre-
chen, müssen Schächte für Ab-
gasleitungen unterbrechungsfrei 
fortgeführt werden. 

Die Ergänzung dient der Klar-
stellung entsprechend dem Be-
schluss zu TOP 6.3 der 138. Sit-
zung des Arbeitskreises Techni-
sche Gebäudeausrüstung. 

1. für Abgasleitungen in Gebäu-
den der Gebäudeklassen 1 
und 2, die durch nicht mehr als 
eine Nutzungseinheit führen, 

unverändert  

2. für einfach belegte Abgaslei-
tungen im Aufstellraum der 
Feuerstätte und 

unverändert  

3. für Abgasleitungen, die eine 
Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 90 Minuten, in Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2 eine Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 30 Mi-
nuten haben.  

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

3Schächte für Abgasleitungen dürfen 
nicht anderweitig genutzt werden. 
4Die Anordnung mehrerer Abgaslei-
tungen in einem gemeinsamen 
Schacht ist zulässig, wenn 

unverändert  

1. die Abgasleitungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen beste-
hen, 

unverändert  

2. die zugehörigen Feuerstätten 
in demselben Geschoss aufge-
stellt sind oder 

unverändert  

3. eine Brandübertragung zwi-
schen den Geschossen durch 
selbsttätige Absperrvorrichtun-
gen oder andere Maßnahmen 
verhindert wird. 

unverändert  

5Die Schächte müssen für die Ver-
wendung als Schächte für Abgaslei-
tungen geeignet sein und eine Feu-
erwiderstandsdauer von mindestens 
90 Minuten, in Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 von mindes-
tens 30 Minuten haben. 

unverändert  

(6) 1Abgasleitungen aus normal-
entflammbaren Baustoffen innerhalb 
von Gebäuden müssen, soweit sie 
nicht gemäß Abs. 5 in Schächten zu 
verlegen sind, zum Schutz gegen 
mechanische Beanspruchung von 
außen in Schutzrohren aus nicht-
brennbaren Baustoffen angeordnet 
oder mit vergleichbaren Schutzvor-
kehrungen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen ausgestattet sein. 2Dies 
gilt nicht für Abgasleitungen im Auf-
stellraum der Feuerstätten. 3§ 8 
bleibt unberührt. 

unverändert  

(7) Schornsteine müssen unverändert  

1. gegen Rußbrände beständig 
sein, 

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

2. in Gebäuden, in denen sie Ge-
schosse überbrücken, eine 
Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 90 Minuten haben 
oder in durchgehenden 
Schächten, die für die Verwen-
dung als Schächte für Schorn-
steine geeignet sind und die 
eine Feuerwiderstandsdauer 
von 90 Minuten haben, ange-
ordnet sein, 

2. in Gebäuden, in denen sie Ge-
schosse, Dachräume oder 
Hohlräume überbrücken, 
eine Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 90 Minuten 
haben oder in durchgehenden 
Schächten, die für die Verwen-
dung als Schächte für Schorn-
steine geeignet sind und die 
eine Feuerwiderstandsdauer 
von 90 Minuten haben, ange-
ordnet sein, 

Auch in Hohlräumen und Dach-
geschossen, die nicht der Defini-
tion eines Geschosses nach § 2 
Abs. 6 Satz 2 MBO entspre-
chen, müssen Schornsteine un-
terbrechungsfrei fortgeführt wer-
den. 

Die Ergänzung dient der Klar-
stellung entsprechend dem Be-
schluss zu TOP 6.3 der 138. Sit-
zung des Arbeitskreises Techni-
sche Gebäudeausrüstung. 

3. unmittelbar auf dem Baugrund 
gegründet oder auf einem feu-
erbeständigen Unterbau errich-
tet sein; es genügt ein Unter-
bau aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen für Schornsteine in Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 
bis 3, für Schornsteine, die 
oberhalb der obersten Ge-
schossdecke beginnen sowie 
für Schornsteine an Gebäuden, 

unverändert  

4. durchgehend, insbesondere 
nicht durch Decken unterbro-
chen sein und 

unverändert  

5. für die Reinigung Öffnungen 
mit Schornsteinreinigungsver-
schlüssen haben. 

unverändert  

(8) Schornsteine, Abgasleitungen 
und Verbindungsstücke, die unter 
Überdruck betrieben werden, müs-
sen innerhalb von Gebäuden 

unverändert  

1. in vom Freien dauernd gelüfte-
ten Räumen liegen, 

unverändert  

2. in Räumen liegen, die § 3 
Abs. 2 entsprechen, 

unverändert  

3. soweit sie in Schächten liegen, 
über die gesamte Länge und 
den ganzen Umfang hinterlüftet 
sein oder 

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

4. der Bauart nach so beschaffen 
sein, dass Abgase in gefahr-
drohender Menge nicht austre-
ten können. 

unverändert  

(9) Verbindungsstücke dürfen 
nicht in Decken, Wänden oder unzu-
gänglichen Hohlräumen angeordnet 
sowie nicht in andere Geschosse 
oder Nutzungseinheiten geführt wer-
den. 

unverändert  

(10) 1Luft-Abgas-Systeme sind zur 
Abgasabführung nur zulässig, wenn 
sie getrennte, durchgehende Luft- 
und Abgasführungen haben. 2An 
diese Systeme dürfen nur raum-
luftunabhängige Feuerstätten ange-
schlossen werden, deren Bauart si-
cherstellt, dass sie für diese Be-
triebsweise geeignet sind. 3Im Übri-
gen gelten für Luft-Abgas-Systeme 
die Absätze 4 bis 9 sinngemäß. 

unverändert  

§ 8 § 8  
Abstände von Abgasanlagen zu 

brennbaren Bauteilen 
Abstände von Abgasanlagen zu 

brennbaren Bauteilen 
 

(1) Abgasanlagen müssen zu Bau-
teilen aus brennbaren Baustoffen so 
weit entfernt oder so abgeschirmt 
sein, dass an den genannten Bautei-
len 

unverändert  

1. bei Nennleistung keine höhe-
ren Temperaturen als 85°C 
und 

unverändert  

2. bei Rußbränden in Schornstei-
nen keine höheren Temperatu-
ren als 100°C 

unverändert  

auftreten können. unverändert  

(2) 1Die Anforderungen von Ab-
satz 1 gelten insbesondere als er-
füllt, wenn 

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

1. die aufgrund von harmonisier-
ten technischen Spezifikatio-
nen angegebenen Mindestab-
stände eingehalten sind, 

unverändert  

2. bei Abgasanlagen für Abgas-
temperaturen der Feuerstätten 
bei Nennleistung bis zu 400°C, 
deren Wärmedurchlasswider-
stand mindestens 0,12 m2K/W 
und deren Feuerwiderstands-
dauer mindestens 90 Minuten 
beträgt, ein Mindestabstand 
von 5 cm eingehalten ist; dieser 
Abstand gilt auch für Schächte, 
in denen Abgasanlagen für Ab-
gastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung bis zu 
400°C verlegt sind und die al-
lein oder zusammen mit den 
Abgasanlagen die zuvor ge-
nannten Eigenschaften aufwei-
sen, 

unverändert  

3. bei Abgasanlagen für Abgas-
temperaturen der Feuerstätten 
bei Nennleistung bis zu 400°C 
ein Mindestabstand von 40 cm 
eingehalten ist oder 

unverändert  

4. die Abgasleitungen in feuerwi-
derstandsfähigen Schächten 
verlegt sind und die Abgastem-
peratur der Feuerstätten bei 
Nennleistung nicht mehr als 
120°C betragen kann oder bei 
Abgastemperaturen der Feuer-
stätte bei Nennleistung von 
nicht mehr als 200°C eine Hin-
terlüftung im Schacht von min-
destens 2 cm bei runder Ab-
gasleitung in rechteckigem 
Schacht und ansonsten 3 cm 
gewährleistet ist. 

unverändert  

2Im Falle von Satz 1 Nr. 2 ist  unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

1. zu Holzbalken und Bauteilen 
entsprechender Abmessungen 
ein Mindestabstand von 2 cm 
ausreichend, 

unverändert  

2. zu Bauteilen mit geringer Flä-
che wie Fußleisten und Dach-
latten, soweit die Ableitung der 
Wärme aus diesen Bauteilen 
nicht durch Wärmedämmung 
behindert wird, kein Mindestab-
stand erforderlich. 

unverändert  

3Abweichend von Satz 1 Nr. 3 ge-
nügt bei Abgasleitungen für Abgas-
temperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung bis zu 300°C außer-
halb von Schächten 

unverändert  

1. ein Mindestabstand von 20 cm 
oder 

unverändert  

2. wenn die Abgasleitungen min-
destens 2 cm dick mit nicht-
brennbaren Baustoffen mit ge-
ringer Wärmeleitfähigkeit um-
mantelt sind oder die Abgas-
temperatur der Feuerstätte bei 
Nennleistung nicht mehr als 
160°C betragen kann, ein Min-
destabstand von 5 cm. 

unverändert  

4Abweichend von Satz 1 Nr. 3 ge-
nügt für Verbindungsstücke ein Min-
destabstand von 10 cm, wenn die 
Verbindungsstücke mindestens 
2 cm dick mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen mit geringer Wärmeleitfähig-
keit ummantelt sind. 5Die Mindestab-
stände gelten für den Anwendungs-
fall der Hinterlüftung. 

unverändert  

(3) 1Bei Abgasleitungen und Ver-
bindungsstücken für Abgastempera-
turen der Feuerstätten bei Nennleis-
tung bis zu 400°C, die durch Bauteile 
aus brennbaren Baustoffen führen, 
gelten die Anforderungen von Ab-
satz 1 insbesondere als erfüllt, wenn 
diese Leitungen und Verbindungs-
stücke 

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

1. in einem Mindestabstand von 
20 cm mit einem Schutzrohr 
aus nichtbrennbaren Baustof-
fen versehen oder 

unverändert  

2. in einer Dicke von mindestens 
20 cm mit nichtbrennbaren 
Baustoffen mit geringer Wär-
meleitfähigkeit ummantelt wer-
den. 

unverändert  

2Abweichend von Satz 1 genügt bei 
Feuerstätten für flüssige und gasför-
mige Brennstoffe ein Maß von 5 cm, 
wenn die Abgastemperatur bei 
Nennleistung der Feuerstätten nicht 
mehr als 160°C betragen kann. 

unverändert  

(4) Werden bei Durchführungen 
von Abgasanlagen durch Bauteile 
aus brennbaren Baustoffen Zwi-
schenräume verschlossen, müssen 
dafür nichtbrennbare Baustoffe mit 
geringer Wärmeleitfähigkeit verwen-
det und die Anforderungen des Ab-
satzes 1 erfüllt werden. 

unverändert  

§ 9 § 9  
Abführung von Abgasen Abführung von Abgasen  

(1) Die Mündungen von Abgasan-
lagen müssen 

unverändert  

1. den First um mindestens 40 cm 
überragen oder von der Dach-
fläche mindestens 1 m entfernt 
sein; ein Abstand von der 
Dachfläche von 40 cm genügt, 
wenn nur raumluftunabhängige 
Feuerstätten für flüssige oder 
gasförmige Brennstoffe ange-
schlossen sind, die Summe der 
Nennleistungen der ange-
schlossenen Feuerstätten nicht 
mehr als 50 kW beträgt und 
das Abgas durch Ventilatoren 
abgeführt wird, 

unverändert  
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  Begründung / Kommentar 

2. Dachaufbauten, Gebäudeteile, 
Öffnungen zu Räumen und un-
geschützte Bauteile aus brenn-
baren Baustoffen, ausgenom-
men Bedachungen, um min-
destens 1 m überragen, soweit 
deren Abstand zu den Abgas-
anlagen weniger als 1,5 m be-
trägt, 

unverändert  

3. bei Feuerstätten für feste 
Brennstoffe in Gebäuden, de-
ren Bedachung überwiegend 
nicht den Anforderungen des 
§ 32 Abs. 1 MBO entspricht, 
am First des Daches austreten 
und diesen um mindestens 
80 cm überragen. 

unverändert  

2Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für Abgaslei-
tungen untereinander, sofern diese 
die gleiche Temperaturklasse auf-
weisen und die Abgastemperaturen 
der Feuerstätten bei Nennleistung 
160°C nicht überschreiten. 

unverändert  

(2) 1Die Abgase von raumluftunab-
hängigen Feuerstätten für gasför-
mige Brennstoffe dürfen nur dann 
durch die Außenwand ins Freie ge-
leitet werden, wenn keine Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen 
entstehen können. 2Die Abführung 
der Abgase muss so in den freien 
Luftstrom erfolgen, dass sie nicht in 
Räume eintreten oder in diese rück-
geführt werden können. 

unverändert  

1. eine Ableitung der Abgase über 
Dach nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist, 

unverändert  

2. die Nennleistung der Feuer-
stätte 11 kW zur Beheizung 
und 28 kW zur Warmwasser-
aufbereitung nicht überschrei-
tet und 

unverändert  

3. Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen. 

unverändert  
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§ 10 § 10  
Wärmepumpen, Blockheizkraft-

werke und ortsfeste Verbren-
nungsmotoren 

Wärmepumpen, Blockheizkraft-
werke und ortsfeste Verbren-

nungsmotoren 

 

(1) Für die Aufstellung von unverändert  

1. Sorptionswärmepumpen mit 
feuerbeheizten Austreibern, 

unverändert  

2. Blockheizkraftwerken in Ge-
bäuden und 

unverändert  

3. ortsfesten Verbrennungsmoto-
ren 

unverändert  

gelten § 3 Abs. 1 bis 5 sowie § 4 
Abs. 1 bis 7 entsprechend 

unverändert  

(2) Es dürfen unverändert  

1. Sorptionswärmepumpen mit ei-
ner Nennleistung der Feuerung 
von insgesamt mehr als 50 kW, 

unverändert  

2. Wärmepumpen, die die Abgas-
wärme von Feuerstätten mit ei-
ner Nennleistung von insge-
samt mehr als 50 kW nutzen, 

unverändert  

3. Kompressionswärmepumpen 
mit elektrisch angetriebenen 
Verdichtern mit Antriebsleistun-
gen von insgesamt mehr als 
50 kW, 

unverändert  

4. Blockheizkraftwerke mit insge-
samt mehr als 35 kW Nennleis-
tung in Gebäuden, 

unverändert  

5. Kompressionswärmepumpen 
mit Verbrennungsmotoren und 

unverändert  

6. ortsfeste Verbrennungsmoto-
ren 

unverändert  
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nur in Räumen aufgestellt werden, 
die die Anforderungen nach § 5 er-
füllen. 2Dies gilt auch für Kombinati-
onen von Feuerstätten und Anlagen 
nach Nummern 1 bis 4, die gemein-
sam betrieben werden sollen mit ins-
gesamt mehr als 100 kW Nennleis-
tung. 

unverändert  

(3) 1Die Verbrennungsgase von 
Blockheizkraftwerken und ortsfesten 
Verbrennungsmotoren in Gebäuden 
sind durch eigene, dichte Leitungen 
über Dach abzuleiten. 2Mehrere Ver-
brennungsmotoren dürfen an eine 
gemeinsame Leitung nach Maßgabe 
des § 7 Abs. 4 angeschlossen wer-
den. 3Die Leitungen müssen außer-
halb der Aufstellräume der Verbren-
nungsmotoren nach Maßgabe des 
§ 7 Abs. 5 und 8 sowie § 8 beschaf-
fen oder angeordnet sein. 

unverändert  

(4) 1Die Einleitung der Verbren-
nungsgase von Blockheizkraftwer-
ken oder ortsfesten Verbrennungs-
motoren in Abgasanlagen für Feuer-
stätten ist zulässig, wenn die ein-
wandfreie Abführung der Verbren-
nungsgase und, soweit Feuerstätten 
angeschlossen sind, auch die ein-
wandfreie Abführung der Abgase 
nachgewiesen ist. 2§ 7 Abs. 1 gilt 
entsprechend. 

unverändert  

(5) Für die Abführung der Abgase 
von Sorptionswärmepumpen mit feu-
erbeheizten Austreibern und Abgas-
wärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 
entsprechend. 

unverändert  
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 § 11 Ergänzung 

  
Wasserstoffanlagen und Brenn-

stoffzellen-Heizgeräte 

 

 (1) Wasserstoffanlagen dürfen in 
Räumen nur aufgestellt werden, 
wenn diese Räume 

Abs. 1 regelt die Anforderungen 
an die Räume zur Aufstellung 
von Wasserstoffanlagen. 

Anforderungen an die Lage der 
Aufstellräume innerhalb des Ge-
bäudes werden nicht gestellt. 

 

 1. keine Öffnungen zu anderen 
Räumen, ausgenommen Öffnun-
gen für dicht- und selbstschlie-
ßende Türen haben,  

  

 2. über eine Öffnung ins Freie, 
die möglichst an oberster Stelle 
des Raumes angeordnet ist, be- 
und entlüftet werden können, 

 

Die Öffnung ins Freie dient der 
Be- und Entlüftung des Raumes 
im Bedarfsfall, sie muss jeder-
zeit geöffnet werden können. 

Die Öffnung ist für eine Be- und 
Entlüftung angemessen zu di-
mensionieren. Auch Türen, die 
aus dem Aufstellraum unmittel-
bar ins Freie führen, genügen 
dieser Anforderung. 

 3. nicht anderweitig genutzt 
werden, ausgenommen für die zu-
gehörigen Installationen und zur 
Aufstellung von Feuerstätten mit 
einer Nennleistung von insge-
samt nicht mehr als 100 kW. 

Feuerstätten mit einer Nennleis-
tung von insgesamt nicht mehr 
als 100 kW sind in Aufstellräu-
men von Wasserstoffanlagen 
zulässig, um insbesondere in 
Bestandsgebäuden der Gebäu-
deklassen 1 und 2 kombinierte 
Anlagenkonzepte zu ermögli-
chen. 

Zu dem Begriff der zugehörigen 
Installationen vgl. § 5. 
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 (2) 1In Aufstellräumen von Was-
serstoffanlagen darf sich Wasser-
stoff nicht in gefahrdrohender 
Menge ansammeln. 2Dies gilt als 
erfüllt, wenn  

1. aus Wasserstoffanlagen kein 
Wasserstoff austritt, 

2. Komponenten von Wasser-
stoffanlagen über eine CE-
Kennzeichnung verfügen,  

3. die Aufstellung der Wasser-
stoffanlagen entsprechend 
den Herstellerangaben erfolgt 
und  

4. Verbindungen von Gasleitun-
gen dauerhaft technisch dicht 
ausgeführt werden. 

Andere Maßnahmen, zur Vor-
beugung gefahrdrohender Was-
serstoffansammlungen (bspw. 
eine ständige oder durch Was-
serstoffdetektion gesteuerte Be- 
und Entlüftung) sind im Einzelfall 
möglich, bedürfen jedoch zu-
sätzlicher Nachweise sowie ei-
ner bauaufsichtlichen Abwei-
chungsentscheidung nach § 67 
Musterbauordnung. 

Alle anwendbaren EU-Verord-
nungen und nationalen Umset-
zungen der EU-Richtlinien – ins-
besondere der Richtlinien 
2014/34/EU und 2014/68/EU – 
sind einzuhalten. 

 (3) 1Die Zuluft für die Räume muss 
unmittelbar oder über besondere 
Lüftungsleitungen aus dem 
Freien zugeführt werden, die Ab-
luft unmittelbar oder über beson-
dere Lüftungsleitungen ins Freie 
abgeführt werden. 2Lüftungslei-
tungen, die durch andere Räume 
führen, sind so herzustellen, dass 
Feuer und Rauch nicht in andere 
Räume übertragen werden kön-
nen.  

Die Regelungen nach Absatz 3 
dienen der Vorbeugung einer 
Gasausbreitung innerhalb des 
Gebäudes. 

Eine grundsätzliche Pflicht zur 
Be- und Entlüftung von Aufstell-
räumen ergibt sich aus Absatz 3 
nicht. 

 (4) Brennstoffzellen-Heizgeräte 
müssen an Abgasanlagen nach 
§ 7 angeschlossen werden. § 3 
Abs. 1 bis 5 sowie § 4 Abs. 1 bis 7 
gelten entsprechend. 

Abs. 4 dient der Klarstellung, 
dass Anlagenkombinationen 
aus Brennstoffzellenmodulen 
und Feuerstätten den Bestim-
mungen für Feuerstätten unter-
liegen. 

 (5) Aufstellräume für Wasser-
stoffanlagen müssen an ihren Zu-
gängen mit der Aufschrift "Was-
serstoffanlage" dauerhaft ge-
kennzeichnet sein. 

Eine Kennzeichnung der Auf-
stellräume ist erforderlich, damit 
diese Räume im Gefahrenfall 
auch von Ortsunkundigen, ins-
besondere Einsatzkräften, ge-
funden werden können. 
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§ 11 § 12 Redaktionelle Änderung 
Brennstofflagerung in Brennstoff-

lagerräumen 
Brennstofflagerung in Brennstof-

flagerräumen 
 

(1) 1Je Gebäude oder Brandab-
schnitt darf die Lagerung von 

unverändert  

1. Holzpellets von mehr als 
6.500 kg, 

unverändert  

2. sonstigen festen Brennstoffen 
in einer Menge von mehr als 
15.000 kg, 

unverändert  

3. Heizöl und Dieselkraftstoff in 
Behältern mit mehr als insge-
samt 5.000 l oder 

unverändert  

4. Flüssiggas in Behältern mit ei-
nem Füllgewicht von mehr als 
insgesamt 16 kg 

unverändert  

nur in besonderen Räumen (Brenn-
stofflagerräume) erfolgen, die nicht 
zu anderen Zwecken genutzt werden 
dürfen. 2Das Fassungsvermögen der 
Behälter darf insgesamt 100.000 l 
Heizöl oder Dieselkraftstoff oder 
6.500 l Flüssiggas je Brennstoffla-
gerraum und 30.000 l Flüssiggas je 
Gebäude oder Brandabschnitt nicht 
überschreiten. 

unverändert  

(2) 1Wände und Stützen von 
Brennstofflagerräumen sowie De-
cken über oder unter ihnen müssen 
feuerbeständig sein. 2Öffnungen in 
Decken und Wänden müssen, so-
weit sie nicht unmittelbar ins Freie 
führen, mindestens feuerhemmende 
und selbstschließende Abschlüsse 
haben. 3Durch Decken und Wände 
von Brennstofflagerräumen dürfen 
keine Leitungen geführt werden, 
ausgenommen Leitungen, die zum 
Betrieb dieser Räume erforderlich 
sind sowie Heizrohrleitungen, Was-
serleitungen und Abwasserleitun-
gen. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Trennwände zwischen Brennstof-
flagerräumen und Heizräumen. 

unverändert  
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(3) Brennstofflagerräume für flüs-
sige Brennstoffe müssen 

unverändert  

1. gelüftet und von der Feuerwehr 
vom Freien aus beschäumt 
werden können und 

unverändert  

2. an den Zugängen mit der Auf-
schrift "HEIZÖLLAGERUNG" 
oder "DIESELKRAFTSTOFF-
LAGERUNG" gekennzeichnet 
sein. 

unverändert  

(4) Brennstofflagerräume für Flüs-
siggas 

unverändert  

1. müssen über eine ständig wirk-
same Lüftung verfügen, 

unverändert  

2. dürfen keine Öffnungen zu an-
deren Räumen, ausgenommen 
Öffnungen für Türen, und keine 
offenen Schächte und Kanäle 
haben, 

unverändert  

3. dürfen mit ihren Fußböden 
nicht allseitig unterhalb der Ge-
ländeoberfläche liegen, 

unverändert  

4. dürfen in ihren Fußböden keine 
Öffnungen haben, 

unverändert  

5. müssen an ihren Zugängen mit 
der Aufschrift "FLÜSSIGGAS-
ANLAGE" gekennzeichnet sein 
und 

unverändert  

6. dürfen nur mit elektrischen An-
lagen ausgestattet sein, die 
den Anforderungen der Vor-
schriften aufgrund des § 34 des 
Produktsicherheitsgesetzes für 
elektrische Anlagen in explosi-
onsgefährdeten Räumen ent-
sprechen. 

6. dürfen nur mit elektrischen An-
lagen ausgestattet sein, die 
den Anforderungen der Vor-
schriften aufgrund des § 8 des 
Produktsicherheitsgesetzes 
für elektrische Anlagen in ex-
plosionsgefährdeten Räumen 
entsprechen. 

Redaktionelle Änderung zur An-
passung an die Novellierung des 
Produktsicherheitsgesetzes. 

(5) 1Brennstofflagerräume für 
Holzpellets müssen vor dem Betre-
ten ausreichend gelüftet werden 
können. 2Die Brennstofflagerräume 
sind an ihren Zugängen mit der Auf-
schrift "Holzpelletlagerraum – Le-
bensgefahr durch giftige Gase - Vor 

unverändert  
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Betreten ausreichend lüften!" zu 
kennzeichnen. 3Absatz 4 Nr. 6 gilt 
entsprechend. 4Für bestehende 
Brennstofflagerräume für Holzpellets 
sind die Anforderungen nach Satz 1 
und Satz 2 innerhalb von X Jahren4) 
nach Inkrafttreten der Verordnung zu 
erfüllen. 

(6) 1Die Anforderung des ausrei-
chenden Lüftens eines Brennstoffla-
gerraumes für Holzpellets vor Betre-
ten gilt als erfüllt, wenn vor dem Be-
treten des Lagerraumes für mindes-
tens 60 Minuten ein 10-facher Luft-
wechsel stattfinden kann; abwei-
chende technische Lösungen sind 
zulässig, sofern das Schutzziel er-
reicht wird. 

unverändert  

§ 12 § 13 Redaktionelle Änderung 
Brennstofflagerung außerhalb 

von Brennstofflagerräumen 
Brennstofflagerung außerhalb 

von Brennstofflagerräumen 
 

(1) Feste Brennstoffe sowie Behäl-
ter zur Lagerung von brennbaren 
Gasen und Flüssigkeiten dürfen 
nicht in notwendigen Treppenräu-
men, in Räumen zwischen notwendi-
gen Treppenräumen und Ausgängen 
ins Freie und in notwendigen Fluren 
gelagert oder aufgestellt werden. 

unverändert  

(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff 
dürfen gelagert werden 

unverändert  

1. in Wohnungen bis zu 100 l, unverändert  

2. in Räumen außerhalb von 
Wohnungen bis zu 1.000 l, 

unverändert  

3. in Räumen außerhalb von 
Wohnungen bis zu 5.000 l je 
Gebäude oder Brandabschnitt, 
wenn diese Räume gelüftet 
werden können und gegenüber 
anderen Räumen keine Öff-
nungen, ausgenommen Öff-
nungen mit dichtschließenden 
Türen, haben, 

unverändert  

 
4) Nach Landesrecht 
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4. in Räumen in Gebäuden der 
Gebäudeklasse 1 mit nicht 
mehr als einer Nutzungsein-
heit, die keine Aufenthalts-
räume sind und den Anforde-
rungen nach Nr. 3 genügen bis 
zu 5.000 l. 

unverändert  

(3) 1Sind in den Räumen nach Ab-
satz 2 Nr. 2 bis 4 Feuerstätten auf-
gestellt, müssen diese außerhalb er-
forderlicher Auffangräume für aus-
laufenden Brennstoff stehen. 2Behäl-
ter für Heizöl oder Dieselkraftstoff 
müssen einen Abstand von mindes-
tens 1 m zur Feuerungsanlage ha-
ben. 

unverändert  

1. außerhalb erforderlicher Auf-
fangräume für auslaufenden 
Brennstoff stehen und 

unverändert  

2. einen Abstand von mindestens 
1 m zu Behältern für Heizöl 
oder Dieselkraftstoff haben.  

unverändert  

3Dieser Abstand kann bis auf die 
Hälfte verringert werden, wenn ein 
beiderseits belüfteter Strahlungs-
schutz vorhanden ist. 4Ein Abstand 
von 0,1 m zur Feuerstätte genügt, 
wenn nachgewiesen ist, dass deren 
Oberflächentemperatur 40°C nicht 
überschreitet. 

unverändert  

(4) Flüssiggas darf in Wohnungen 
und in Räumen außerhalb von Woh-
nungen gelagert werden jeweils in 
einem Behälter mit einem Füllge-
wicht von nicht mehr als 16 kg, wenn 
die Fußböden allseitig oberhalb der 
Geländeoberfläche liegen und außer 
Abläufen mit Flüssigkeitsverschluss 
keine Öffnungen haben. 

unverändert  
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(5) Für die Lagerung von mehr 
als 500 kg Holzpellets gilt § 11 Ab-
satz 5 und Absatz 6 entsprechend. 

(2) Für die Lagerung von mehr als 
500 kg Holzpellets in Wohnungen 
und in Räumen außerhalb von 
Wohnungen gelten § 12 Absatz 5 
Satz 1, 2 und 4 sowie Absatz 6 ent-
sprechend. 

 

Für kleine Lagermengen von 
Holzpellets in einem Bereich von 
500 kg bis 6.500 kg sollen die 
Anforderungen an den Explosi-
onsschutz für die Lagerung in 
Wohnungen und in Räumen au-
ßerhalb von Wohnungen nicht 
gelten, weil in diesem Mengen-
bereich und in den bezeichneten 
Räumen Explosionsgefahren 
nicht zu befürchten sind.  

Änderung gem. dem Beschluss 
zu TOP 10 der 332. Sitzung der 
Fachkommission Bauaufsicht. 
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 § 14 Ergänzung 

 
Wasserstoffspeicherung 

Die Regelungen nach § 14 um-
fassen ausschließlich Druckgas-
speicher für Wasserstoff. 

 (1) 1Ortsfeste Druckbehälter zur 
Wasserstoffspeicherung sind im 
Freien aufzustellen. 2Wird ein Wit-
terungsschutz vorgesehen, ist 
dieser so auszubilden, dass sich 
im Fall einer Leckage keine Was-
serstoffansammlung bilden kann. 

Das sichere Aufstellen und Be-
treiben von Wasserstoffspei-
chern in geschlossenen Räu-
men bedarf ergänzender und 
auf den Einzelfall abgestimmter 
Sicherheitsmaßnahmen und 
kann daher nur im Rahmen einer 
bauaufsichtlichen Abweichungs-
entscheidung zugelassen wer-
den. 

 (2) 1Ortsfeste Druckbehälter zur 
Wasserstoffspeicherung sind mit 
Hauptabsperreinrichtungen aus-
zustatten.  

Die Absperreinrichtungen die-
nen dem Betreiber und den Ein-
satzkräften der Feuerwehr, um 
im Gefahrenfall – bspw. Brand 
innerhalb des Gebäudes – den 
Gaszufluss außerhalb des Ge-
bäudes zu unterbrechen. 

 (3) Ortsfeste Druckbehälter zur 
Wasserstoffspeicherung sind 
dauerhaft und gut sichtbar zu 
kennzeichnen und mit dem Hin-
weis „Feuer, offenes Licht, Rau-
chen verboten“ zu versehen. 

Die Kennzeichnung kann nach 
den Bestimmungen der techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten 
erfolgen. 

Die Druckbehälter müssen mit 
der Bezeichnung des Stoffes so-
wie den Gefahrenpiktogrammen 
(CLP-Verordnung) der jeweili-
gen Hauptgefahren gemäß 
TRGS 201 gekennzeichnet wer-
den.  
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§ 13 § 15 Redaktionelle Änderung 
Flüssiggasanlagen und Dampf-

kesselanlagen 
Anwendung von Vorschriften 
über überwachungsbedürftige 

Anlagen 

Regelungen zur Anwendung der 
Vorschriften für überwachungs-
bedürftige Anlagen werden in 
§ 15 ergänzt. Der Titel wird dem-
entsprechend angepasst. 

(1) 1Für Flüssiggasanlagen und 
Dampfkesselanlagen, die weder ge-
werblichen noch wirtschaftlichen 
Zwecken dienen oder durch die 
keine Beschäftigten gefährdet wer-
den können, gelten die materiellen 
Anforderungen und Festlegungen 
über erstmalige Prüfungen vor Inbe-
triebnahme und wiederkehrende 
Prüfungen der aufgrund des § 34 
Produktsicherheitsgesetzes erlasse-
nen Vorschriften entsprechend. 
2Dies gilt nicht für die in diesen Vor-
schriften genannten Flüssiggasanla-
gen und Dampfkesselanlagen, auf 
die diese Vorschriften keine Anwen-
dung finden. 3Eine sicherheitstechni-
sche Bewertung der Anlagen zur Er-
mittlung der Prüffristen ist nicht erfor-
derlich; es gelten die Höchstfristen. 

(1) 1Für Flüssiggasanlagen, 
Dampfkesselanlagen die weder ge-
werblichen noch wirtschaftlichen 
Zwecken dienen oder durch die 
keine Beschäftigten gefährdet wer-
den können, gelten die materiellen 
Anforderungen und Festlegungen 
über erstmalige Prüfungen vor Inbe-
triebnahme und wiederkehrende 
Prüfungen der aufgrund § 31 des 
Gesetzes über überwachungsbe-
dürftige Anlagen erlassenen Vor-
schriften entsprechend. 2Dies gilt 
nicht für die in diesen Vorschriften 
genannten Flüssiggasanlagen und 
Dampfkesselanlagen, auf die diese 
Vorschriften keine Anwendung fin-
den. 3Eine sicherheitstechnische 
Bewertung Gefährdungsbeurtei-
lung der Anlagen zur Ermittlung der 
Prüffristen ist nicht erforderlich; es 
gelten die Höchstfristen. 

Redaktionelle Änderung zur An-
passung an die Neuordnung des 
Rechts der überwachungsbe-
dürftigen Anlagen vom 27. Juli 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an die Terminologie 
der geltenden Betriebssicher-
heitsverordnung (sh. dort § 3) 
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 (2) Für Wasserstoffanlagen, Anla-
gen zur Wasserstoffspeicherung 
und deren Rohrleitungen, die we-
der gewerblichen noch wirt-
schaftlichen Zwecken dienen 
oder durch die keine Beschäftig-
ten gefährdet werden können, 
gelten ebenfalls die materiellen 
Anforderungen und die Festle-
gungen der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) in der je-
weils gültigen Fassung über die 

1.       erforderlichen Prüfungen 
vor Inbetriebnahme und 
vor Wiederinbetriebnahme 
nach prüfpflichtigen Ände-
rungen gemäß § 15 Be-
trSichV, 

2.      wiederkehrenden Prüfun-
gen gemäß § 16 BetrSichV 
und 

die Bestimmungen des § 6 Abs. 9 
der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV) in der jeweils gültigen 
Fassung, über die Dokumenta-
tion und Festlegungen der Ge-
fährdungen durch explosionsfä-
hige Gemische. 

Eine Gefährdungsbeurteilung der 
Anlagen zur Ermittlung der Prüf-
fristen ist nicht erforderlich; es 
gelten die Höchstfristen. 

Die Übertragung der Prüfanfor-
derungen auf Anlagen, die we-
der gewerblichen noch wirt-
schaftlichen Zwecken dienen, ist 
mit dem geringen Standardisie-
rungsgrad dieser Anlagen und 
den fehlenden Erfahrungswer-
ten bei dem Einsatz von Was-
serstofftechnologien in der tech-
nischen Gebäudeausrüstung 
begründet.  

Grundlage für die o. g. Prüfun-
gen ist das Explosionsschutzdo-
kument nach § 6 GefStoffV. Aus 
dem Explosionsschutzdokument 
müssen mindestens die Anga-
ben nach § 6 Abs. 9 Satz 2 
Nr. 1, 2, 3 und 4 hervorgehen. 

(2) Zuständige Behörden im Sinne 
der Vorschriften nach Absatz 1 sind 
die …. 

(3) Zuständige Behörden im Sinne 
der Vorschriften nach Absatz 1 und 
2 sind die …. 

Redaktionelle Änderung 

§ 14 § 16 Redaktionelle Änderung 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

Mit In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung tritt die Feuerungsverordnung 
vom … außer Kraft. 

unverändert  

 


